jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 688 ABGB Recht des
Vermachtnisnehmers auf

Sicherstellung

ABGB - Allgemeines burgerliches Gesetzbuch

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.11.2025

8 688.

In allen Fallen, in denen ein Glaubiger von einem Schuldner Sicherstellung fordern kann, kann auch ein
Vermachtnisnehmer die Sicherstellung seines Vermachtnisses verlangen.

In Kraft seit 01.01.2017 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/abgb/paragraf/688
file:///

	§ 688 ABGB Recht des Vermächtnisnehmers auf Sicherstellung
	ABGB - Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch


